
Landkreis Ludwigslust-Parchim    Ludwigslust, den 03.04.2024 
Fachdienst 68 – Umwelt 
Fachgebiet Wasser und Boden 

 
 
StALU WM 
 
Maßnahme   22261 
 
Errichtung und Betrieb von 11 WKA  am Standort Severin - "Severin III" - ELIA-
BImSchG_2023-07_0 
 

 Gewässer 
I. und II. 
Ordnung 

Abwasser Grundwas-
serschutz 

Boden-
schutz 
 

Anlagen 
wgf. Stoffe 

Hochwas-
serschutz 
 

Keine Einwände 22.03.2024 
Behrend 

22.03.2024 
Behrend 

    

Bedingungen/Aufl./ 
Hinweise laut 
Anlage 

  03.04.2024 
Krüger 

03.04.2024 
Krüger 

  

Ablehnung lt. 
Anlage 

      

Nachforderungen 
lt. Anlage 

    18.03.2024 
Ahrens 

 

 
Anlagen wassergefährdender Stoffe 
Nachforderungen: 
Windkraftanlagentypen: 
eno 152 
eno 160 
eno 170  
 
Bei der Angabe der verwendeten wassergefährdenden Stoffe des Hauptgetriebes bestehen 
Unklarheiten bezüglich der Menge und der Wassergefährdungsklasse. 
Bei der Füllmenge je Aggregat ist eine von bis Menge 600 l–1100 l sowie die WGK 1/WGK 2 
angegeben. 
Hier ist konkret zu benennen, welche Menge gelagert wird und in welche WGK der Stoff 
eingestuft ist, um die Anzeigenpflicht bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Ludwigslust-Parchim und Prüfpflicht der Anlage durch einen zugelassenen 
Sachverständigen ermitteln zu können. 
 
 
Ahrens 
Sachbearbeiterin 
 
 
Gewässer I. und II. Ordnung 
Auf den vom Vorhaben betroffenen Flurstücken befinden sich keine Gewässer I. und II. 
Ordnung, somit bestehen keine grundsätzlichen Einwände oder Bedenken. 
 
Abwasser 
Schmutzwasser fällt nicht an. Das anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort zu versickern. 
 
Behrend 
Sachbearbeiterin 
 



Grundwasser- und Bodenschutz 
 
Auflagen: 
- Das geplante Vorhaben liegt außerhalb von Trinkwasserschutzzonen 
- Ergeben sich während der Erdarbeiten konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine 

schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, sind unverzüglich die Arbeiten 
einzustellen und die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises zu informieren, um die 
weiteren Verfahrensschritte abzustimmen. 

- Eventuell vorhandene Fremdstoffe, Müllablagerungen, etc., die im Zuge der Erdarbeiten 
freigelegt werden, sind einer geordneten Entsorgung zuzuführen. 

- Lagerflächen und Baustellenflächen sind flächensparend herzustellen und 
bodenschonend zu nutzen. 

- Die Zwischenlagerung /Bewertung / Verwertung von Böden hat getrennt nach 
Bodensubstrat zu erfolgen.  

- Bodenmieten sind nicht zu befahren. 
- Beim Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen, Gemischen und Bodenmaterial für z.B. 

Zuwegungen und Stellflächen ist die Verordnung über Anforderungen an den Einbau von 
mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - 
ErsatzbaustoffV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), die durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 186) geändert worden ist" zu beachten. 

- Bei der Bodenverwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 70% der 
Vorsorgewerte einzuhalten und es ist vorab von der LFB Rostock eine Stellungnahme 
einzuholen und zu beachten.  

      Der schriftliche Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. 
- Bei der Bodenverwertung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 70% der 

Vorsorgewerte einzuhalten und es ist vorab von der LFB Rostock eine Stellungnahme 
einzuholen und zu beachten.  

      Der schriftliche Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. 
- Um den Anforderungen des vorsorgenden Bodenschutzes, der Minimierung der 

Beeinträchtigungen der Böden, gerecht zu werden, ist eine bodenkundliche 
Baubegleitung von Beginn der Vorbereitung bis zum Abschluss des Vorhabens von 
einem Boden-Fachkundigen vornehmen zu lassen.  

      Die Dokumentation ist der uBb unverzüglich nach Abschluss der Maßnahme vorzulegen. 
- Nach dauerhafter Nutzungsaufgabe der Windenergieanlagen hat der vollständige 

Rückbau der Anlagen einschließlich der sich im Boden befindlichen Fundamente / Wege 
/ Leitungen zu erfolgen. 

- Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die Bodenfunktionen der nur vorübergehend in 
Anspruch genommenen Böden durch ggf. Rückbau nicht mehr erforderlicher 
Befestigungen, Aufbringung abgetragenen Oberbodens und Flächenlockerung 
wiederherzustellen.  

 
Hinweise: 
 
- Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Bereich der Erdarbeiten keine schädlichen 

Bodenveränderungen, altlastverdächtigen Flächen bzw. Altlasten bekannt. 
- das Absenken/Entnehmen und Ableiten von Grundwasser stellt jeweils eine 

Gewässerbenutzung dar und ist erlaubnispflichtig.  
- Die Verwertung überschüssigen Bodenaushubs oder Fremdbodens beim Ein- oder 

Aufbringen in die durchwurzelbare Bodenschicht hat unter Beachtung der 
bodenschutzrechtlichen Vorschriften (insbes. §§ 4, 7 Bundesbodenschutzgesetz, §§ 10-
12 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) zu erfolgen. Nach den gesetzlichen 
Vorgaben ist der Boden vorsorgend vor stofflichen und physikalischen 
Beeinträchtigungen (wie Kontaminationen mit Schadstoffen, Gefügeschäden, Erosion, 
Vernässungen, Verdichtungen, Vermischungen unterschiedlicher Substrate) zu schützen. 
Ein baulich in Anspruch genommener Boden sollte nach Abschluss eines Vorhabens 
seine natürlichen Funktionen wieder erfüllen können. 



- Für die bodenkundliche Baubegleitung sind neben der DIN 19731 Ausgabe 5/98 und der 
DIN 19639 die Verwendung des BVB-Merkblattes Band 2 - Bodenkundliche  
Baubegleitung BBB, Leitfaden für die Praxis (Bundesverband Boden) und die Arbeitshilfe 
- Baubegleitender Bodenschutz auf Baustellen, Schnelleinstieg für Architekten und 
Bauingenieure - zu empfehlen. 

 
Krüger 
SB 
 
Begründung 
Die Auflagen entsprechen dem Vorsorgegrundsatz zum Gewässer- und Bodenschutz und 
sind verhältnismäßig. Sie beruhen auf § 107 Abs. 1 Landeswassergesetz M-V, §§ 5 Abs. 1, 6 
Abs. 1, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz, §§ 1, 2, 13, 14 
Landesbodenschutzgesetz M-V und §§ 1, 4 Abs. 5, 7 Bundes-Bodenschutzgesetz. 
 
 
 
 


